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bereich 

VOLLZUG, LEISTUNGEN (Prozess/Output) BEITRAG
ZIELERREICHUNG + 
PROBLEMLÖSUNG 
(Impact) 

WIRKUNGEN AUF ZIELGRUPPEN (Outcome)

Post-Marketing-
Vollzug

Pre-Marketing-
Vollzug

Dokumentation 
& Information 

Kontextfaktoren: Politische Vorgaben, EU-Chemikalienrecht, internationale Übereinkommen / Verträge, Forschungsergebnisse, (personelle) Ressourcen der Vollzugsstellen, Medien, Betriebslandschaft, Föderalismus.

Exposition/ 
Belastung nimmt 
ab

Stoffeinträge in 
Biosphäre 
nehmen ab

Ressourcen 
werden geschont

Gesundheits-
schäden sind 
minimiert

Umweltschäden 
sind minimiert

Landwirtschaft-
liche Kulturen 
sind geschützt

Politik, Medien, Öffentlichkeit, breite Bevölkerung, NGO:
- besitzen Hintergrundinformationen
- vertrauen der Gesetzgebung

INFRAS, 2.12.2019*Der chemikalienrechtliche Begriff «Umgang» umfasst jede Tätigkeit im Zusammenhang mit Chemikalien, insbesondere das Herstellen, Im- und Exportieren, Verwenden, Lagern, Aufbewahren, Transportieren und Entsorgen.

Bund Kantonale Behörden

Kantonale Behörden 
- führen Produkteüberprüfungen (Stichproben) durch und prüfen dabei deren 

Konformität insbesondere bezüglich:
- Kennzeichnung und Verpackung
- Sicherheitsdatenblatt
- Einhaltung von Anmelde- Melde- und Zulassungspflichten
- Einhaltung von Stoffbeschränkungen/-verboten
- Umsetzung der Zulassungs- oder Anmeldeauflagen
- Einhaltung der Werbebestimmungen

- stellen sicher, dass Verfügungen eingehalten werden

Kantonale Behörden informieren und beraten im Rahmen der 
Vollzugszuständigkeiten je nach kantonalem Recht

Kantonale Behörden 
- führen Betriebskontrollen durch und prüfen dabei Einhaltung der 

chemikalienrechtlichen Pflichten beim Umgang* mit Chemikalien, z.B. 
- Herstellerpflichten
- (Informations-)Pflichten bei der Abgabe von Chemikalien
- Anforderungen an Fachkenntnisse 
- Sorgfaltspflichten, etc.

- stellen sicher, dass Verfügungen eingehalten werden

Kantonale Koordination
- Kantonale Behörden koordinieren soweit notwendig die Marktüberwachung 

(Kampagnen) untereinander (u.a. KPVC, chemsuisse, regionale 
Arbeitsgruppen). 

- Vollzugsstellen koordinieren sich innerkantonal

Kantonale Behörden fördern umweltgerechtes Verhalten

Anmeldestelle Chemikalien (AS Chem) und Bundesstellen (BAG, BAFU, SECO, 
BLV) beurteilen und entscheiden über von Industrie eingereichte Gesuche für:
- Zulassung Biozidprodukte
- Anmeldung Neustoffe
- Zulassung / Ausnahmebewilligung von in der ChemRRV geregelten 

Stoffen/Zubereitungen

Anmeldestelle Chemikalien führt Produkteregister (Chemikalien, BP, Dünger)

BAFU, BAG, SECO, Anmeldestelle Chemikalien 
- führen Produkteüberprüfungen (Stichproben) im Bereich Chemikalien durch 

und prüfen dabei Einhaltung der Selbstkontrollpflicht der Herstellerinnen
- Einstufung von Stoffen und Zubereitungen
- Inhalte des Sicherheitsdatenblattes

Bundesstellen (BAFU, SECO, BLV, BLW, Agroscope):
- beurteilen Gesuche für Zulassung Pflanzenschutzmittel (PSM)
- führen Gezielte Überprüfungen alter PSM-Zulassungen durch
- beurteilen Gesuche für Zulassung Dünger (nur BLW)

Zulassungsstelle PSM (BLW): 
- entscheidet über die Zulassung von PSM und Düngern

BAFU, BAG, BLW, SECO, AS Chem  leisten koordinative und fachliche 
Unterstützung an kantonale Vollzugsstellen (z.B. für Kampagnen, u.a. via die 
Koordinationsplattform Vollzug Chemikalienrecht (KPVC))

BAFU, BAG, SECO, BLV führen Risikobeurteilungen von Altstoffen durch 
(«Risikomanagement»):
- Empfehlungen und Weisungen an Rechtsunterworfene 
- Einleitung von Rechtsetzungsprozess

BAFU, BAG, BLW, SECO, AS Chem beantworten Anfragen, formulieren 
Stellungnahmen

BLW führt Pflanzenschutzmittelverzeichnis

Private Verwenderinnen/breite Bevölkerung:
- beachten auflagen der Herstellerinnen und Gefahren bei Kauf, Verwendung, 

Lagerung und Entsorgung und treffen Schutzmassnahmen
- beachten Empfehlungen zur Vermeidung von Chemikalienbelastungen

Herstellerinnen Chemikalien, Importeurinnen:
- halten Herstellerpflichten ein
- setzen Vorgaben, Auflagen und Korrekturmassnahmen um
- beachten Gefahren bei der Herstellung (Umgang) und treffen 

Schutzmassnahmen
- beachten Verwendungsbeschränkungen

Händlerinnen (inkl. involvierte Lieferkette): 
- halten Abgabevorschriften ein
- verfügen über Sachkenntnis in Beratung zum Umgang
- beachten Gefahren bei Lagerung, Entsorgung und Transport und treffen 

Schutzmassnahmen
- Erhalten nur sichere Produkte zur Verfügung

Berufliche und gewerbliche Verwenderinnen (inkl. Herstellerinnen von 
Endprodukten/Gegenständen):
- beachten Auflagen der Herstellerinnen und Gefahren bei Verwendung, 

Lagerung, Entsorgung und Transport und treffen Schutzmassnahmen
- erhalten behördliche Entscheide mit Auflagen zu Verwendungs-

beschränkungen
- verfügen über erforderliche Fachkompetenz (z.B. Fachbewilligungen)
- beachten 

- Bestimmungen und Empfehlungen zum Schutz vor Gefahrstoffen
- Verwendungsbeschränkungen
- Empfehlungen zur Vermeidung von Chemikalienbelastungen

- erhalten nur sichere Produkte zur Verwendung

Herstellerinnen Chemikalien, Importeurinnen, z.T. berufliche und 
gewerbliche Verwenderinnen:
- überprüfen grundsätzlich in Selbstkontrolle hergestellte/importierte Stoffe 

und Zubereitungen, die dem Chemikalienrecht unterstellt sind
- erhalten behördliche Entscheide mit Auflagen, z.B. 

- Verbote; Verwendungsbeschränkungen 
- Vorgaben bzgl. Einstufung, Kennzeichnung oder Verpackung

- und setzen diese um

Händlerinnen (inkl. involvierte Lieferkette), berufliche und gewerbliche 
Verwenderinnen (inkl. Herstellerinnen von Endprodukten/Gegenständen),
private Verwenderinnen, breite Bevölkerung:
- erhalten nur sichere Stoffe oder Zubereitungen

BAFU, BAG, BLW, SECO erstellen allgemeine Informationen, spezifische 
Empfehlungen, Expertisen, Erläuterungen

Weitere Leistungen
- BLW ergänzt kantonalen Vollzug PSMV (subsidär)
- BAFU, BAG, BLW, SECO, AS Chem leisten Unterstützung bei Beanstandungen

BAFU, BAG, SECO, BLV, BLW beaufsichtigen Vollzug der Kantone

Wirkungsmodell zum Vollzug des Chemikalienrechts
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